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HINWEIS: Wir haben uns um korrekte Informationen be-
müht. Diese ersetzen jedoch nicht den Rat oder die Behand-
lung eines Arztes, Therapeuten oder eines anderen Angehö-
rigen der Heilberufe. pflege plus® lehnt jede Verantwortung 
für Schäden oder Verletzungen ab, die direkt oder indirekt 
durch die Anwendung von im InForm Magazin dargestellten 
Übungen, Therapien und / oder Behandlungsmethoden ent-
stehen können. Es wird ausdrücklich bei Auftreten von Krank-
heitssymptomen und gesundheitlichen Beschwerden vor einer 
Selbstbehandlung auf der Grundlage der Inhalte des InForm 
Magazins ohne weitere ärztliche Konsultation gewarnt.
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Unsere Pflege - Ihr Plus

Liebe Leserinnen und Leser,

willkommen zur neuen Ausgabe 
der InForm. Ein heißer Sommer 
mit Temperaturen bis zu 40 Grad 
ist nun zu Ende und wir befinden 
uns in einem wunderschönen, 
farbenfrohen Herbst mit noch 
angenehmen Temperaturen. 
Glaubt man dem Hundertjäh-
rigen Kalender, wird der Win-
ter so regenreich wie der Som-
mer sonnenreich war. Der erste 
Schnee soll pünktlich vor Weih-
nachten ein kurzes Stelldichein 
bereits beendet haben und es soll 
hauptsächlich Regen geben. Also 
alles wie immer. Als Mitarbeiter 
eines ambulanten Pflegedienstes 
freut man sich, wenn man sich 
durch möglichst wenig Schnee 
und Eis zu kämpfen hat auf dem 
Weg zu den Patienten. Auch bei 
den Heizkosten machen sich mo-
derate Temperaturen positiv be-
merkbar, lediglich die Insekten-
plage nach einem milden Winter 
ist unangenehm. 
Wettermäßig gute Aussichten für 
den Verein Lebenstraum Lebens-
raum, deren 1. Vorsitzende Astrid 
Wolowski unserer Redakteurin 
über ihr innovatives Wohnpro-
jekt in Holt erzählt hat. Denn im 
Frühjahr 2016 soll das von den 
Verinsmitgliedern für ihre Kin-
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der gebaute Haus bezogen wer-
den. Acht junge Menschen mit 
geistiger und/oder körperlicher 
Behinderung werden dann ein 
eigenständiges Leben außerhalb 
des Elternhauses beginnen. Das 
Ziel des Fördervereins ist, sie bei 
der Einrichtung zu unterstüt-
zen und gemeinsame Freizeitak-
tivitäten zu fördern, Angehöri-
ge und Betreuungspersonen zu 
beraten sowie Maßnahmen und 
Veranstaltungen zu fördern, die 
das Verständnis für geistig und 
körperlich behinderte Menschen 
in der Öffentlichkeit wecken. 
Zur Verwirklichung dieser Ziele 
ist der Verein auf Spenden ange-
wiesen und neue Mitglieder sind 
herzlich willkommen. Lesen Sie 
mehr dazu in dieser Ausgabe ab 
Seite 8.
Die bisher bekannten drei Pflege-
stufen werden abgelöst von fünf 
Pflegegraden. Die nächste Stufe 
des Pflegestärkungsgesetzes wird 
ab Januar 2016 in Kraft treten. 
Ab Januar 2017 soll die Umstel-
lung vollendet sein. Viele Ände-
rungen gehen damit einher. Wel-
che im Einzelnen, darüber infor-
miert der Beitrag des Bundesge-
sundheitsministeriums, den Sie 
ab Seite 10 lesen können.
Unsere Sparte Kurz InFormiert ist 
diesmal weniger umfangreich, da 
für uns die umfangreichen Ge-
setzesänderungen Priorität ha-
ben.  Trotzdem – gerade die The-
men, die neben den „Schlagzei-
len“ existieren, bieten echte Hil-
fen im Alltag. Viel Spaß beim Le-
sen und kommen Sie gut durch 
den Herbst!

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Achim R. Zweedijk
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Unabhängige Patienten-
beratung vor dem Aus
Berlin. Der bisherige Verbund der 
Unabhängigen Patientenberatung 
Deutschland soll nicht über das 
Jahresende 2015 hinaus finanziert 
werden. 21 Beratungsstellen ste-
hen damit vor dem Aus. GKV-
Spitzenverband und der Patienten-
beauftragte der Bundesregierung 
beabsichtigen, gegen den Protest 
aus dem wissenschaftlichen Bei-
rat der UPD, zahlreicher Politi-
ker und weiterer gesellschaftlicher 
Kreise die unabhängige Patienten-
beratung an die Sanvartis GmbH 
zu vergeben. Die Gesellschafter der 
UPD gGmbH befürchten, dass die 
hohe Qualität und die unabhän-
gige Unterstützung für ratsuchen-
de Patientinnen und Patienten auf 
der Strecke bleiben.
„Dass die bestehende Unabhän-
gige Patientenberatung Deutsch-
land aufgelöst wird, ist nicht nach-
vollziehbar. Die Beratung in ge-
meinsamer Trägerschaft von Sozi-
alverband VdK, Verbraucherzen-
trale Bundesverband und Verbund 
unabhängige Patientenberatung 
hat sich als eine bewährte und gut 
funktionierende Anlaufstelle für 
Patientinnen und Patienten be-
wiesen“, so Ulrike Mascher, Prä-
sidentin des Sozialverbands VdK 
Deutschland.
„Einen negativen Beigeschmack 
hat diese Entscheidung auch vor 
dem Hintergrund, dass künftig ein 

privatwirtschaftliches gewinnori-
entiertes Unternehmen und bishe-
riger Dienstleister für verschiedene 
Krankenkassen Patientenberatung 
anbieten darf. Das Wort unabhän-
gig ist nicht mehr angebracht“, so 
Klaus Müller, Vorstand des Ver-
braucherzentrale Bundesverbands.
Erfahrene Beraterinnen und Bera-
ter verlieren nun ihren Job. Neues 
Personal muss vom neuen Träger 
aufgebaut werden. „Dies geht auf 
Kosten der Beratungsqualität“, 
sagt Günter Hölling, Vorstand des 
Verbunds unabhängige Patienten-
beratung. Die Ratsuchenden und 
die wissenschaftliche Begleitung 
der bisherigen Patientenberatung 
seien sehr zufrieden mit der hohen 
Qualität der Beratung und Empa-
thie der Berater.
Seit Jahren fordern Politik und Pa-
tientenorganisationen eine Stär-
kung der Patienten im Gesund-
heitswesen. Patienten sollen auf 
Augenhöhe mit ihren Ärzten kom-
munizieren, ihre Rechte kennen 
und gegebenenfalls auch durch-
setzen können. Wenn dies weiter 
gelten soll, muss die unabhängige 
Patientenberatung aus Sicht der 
Ratsuchenden vertrauenswürdig 
sein: Unabhängige Patientenbera-
tung sollte in die Hände von aner-
kannten unabhängigen Patienten-
beratungsorganisationen gehören.
Quelle: VdK/ C. Jurrmann
Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Grünes Rezept: Viele 
Krankenkassen erstatten 
auch rezeptfreie Arznei-
mittel
Berlin. Auf das Grüne Rezept wird 
ab sofort ein Hinweis aufgedruckt, 
dass viele gesetzliche Krankenkas-

sen ihren Versicherten die Kosten 
für bestimmte rezeptfreie Arznei-
mittel freiwillig zurückerstatten. 
Das Grüne Rezept ist eine Emp-
fehlung des Arztes, der die Anwen-
dung eines nicht verschreibungs-
pflichtigen Medikaments aus me-
dizinischer Sicht für notwendig er-
achtet. Gleichzeitig dient es dem 
Patienten als Merkhilfe bezüg-
lich Name, Wirkstoff und Darrei-
chungsform. Der bisher geltende 
Satz „Dieses Rezept können Sie 
nicht zur Erstattung bei Ihrer ge-
setzlichen Krankenkasse einrei-
chen.“ wird künftig ersetzt durch 
„Dieses Rezept können Sie bei 
vielen gesetzl. Krankenkassen zur 
Voll- oder Teilerstattung als Sat-
zungsleistung einreichen.“ Da-
rauf macht der Deutsche Apothe-
kerverband (DAV) die 70 Millio-
nen gesetzlich krankenversicher-
ten Menschen in Deutschland auf-
merksam.

Die Mehrheit der Krankenkas-
sen – etwa 70 von 123 – machen 
derzeit davon Gebrauch, die Ko-
sten für bestimmte rezeptfreie, je-
doch apothekenpflichtige Arznei-
mittel als individuell festgelegte 
Satzungsleistung zu übernehmen. 
In erster Linie werden pflanzliche, 
homöopathische und anthroposo-
phische Arzneimittel erstattet. Für 
die Kostenerstattung eines solchen 
Medikaments muss der Versicher-
te die Quittung aus der Apotheke 
zusammen mit dem Grünen Re-
zept bei seiner Krankenkasse ein-
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reichen. Oft quittiert die Apotheke 
den Kaufpreis auch direkt auf dem 
Grünen Rezept. Erstattet wird 
meist bis zu einer bestimmten jähr-
lichen Summe, je nach Kranken-
kasse zwischen 50 und 400 Euro. 
Einzelheiten dazu sollten Verbrau-
cher direkt bei ihrer Krankenkasse 
erfragen. Gibt es keine Erstattung 
der Krankenkasse, kann das Grüne 
Rezept zusammen mit der Quit-
tung aus der Apotheke auch bei 
der jährlichen Einkommensteuer-
erklärung des Patienten als außer-
gewöhnliche Belastung eingereicht 
werden.
Zum Hintergrund: Von den 481 
Millionen apothekenpflichtigen 
Arzneimitteln, die im Jahr 2014 
von Apotheken abgeben wurden, 
ist etwa jedes zehnte (48 Millio-
nen) auf einem Grünen Rezept 
von einem Arzt empfohlen wor-
den. 
Eine Liste mit allen Kassen und 
ihren Erstattungsregeln auf www.
aponet.de
Quelle: ABDA
Foto: I-vista / pixelio.de

Sieben von zehn pfle-
genden Angehörigen sind 
urlaubsreif - Pflegeversi-
cherung bietet Auszeit
Hamburg. Wer einen Angehöri-
gen pflegt, ist häufig rund um die 
Uhr im Einsatz. Urlaub machen 
und einfach mal abschalten, das 
erlauben sich die Wenigsten. Da-
bei ist gerade für pflegende An-
gehörige eine Auszeit besonders 
wichtig. Die Kosten für eine gute 
Vertretung in dieser Zeit über-
nehmen die Kassen. Und: Seit 
Jahresbeginn kann sich jeder Hil-

febedürftige die Leistungen sei-
ner Pflegeversicherung noch fle-
xibler zusammenstellen. Darauf 
weist die Techniker Krankenkas-
se (TK) hin.
Knapp zwei Drittel der pfle-
genden Angehörigen (65 Pro-
zent) sind laut TK-Pflegestudie 
jeden Tag im Einsatz. Sechs von 
zehn Befragten (62 Prozent) ge-
ben an, dass die Pflege sie viel 
von ihrer eigenen Kraft kostet. 
Kein Wunder, dass sieben von 
zehn (69 Prozent) das Gefühl ha-
ben, sie sollten mal wieder aus-
spannen.
Und das ist möglich: Professio-
nelle Pflegekräfte, Freunde oder 
entfernte Verwandte können 
pro Kalenderjahr für bis zu sechs 
Wochen im gewohnten Umfeld 
vertreten. Für diese Ersatzpflege 
(auch Verhinderungspflege ge-
nannt) zahlt die Pflegeversiche-
rung dann bis zu 1.612 Euro - 
und zwar unabhängig von der 
Pflegestufe. Alternativ besteht die 
Möglichkeit, die Kurzzeitpflege 
in einem Pflegeheim zu nutzen. 
Auch dann zahlt die TK-Pflege-
versicherung unabhängig von der 
Pflegestufe bis zu 1.612 Euro - 
für bis zu acht Wochen pro Jahr.
Seit dem 1. Januar lassen sich 
diese beiden Budgets nun auch 
flexibel kombinieren. Das heißt, 
bis zu 100 Prozent des Anspru-
ches auf Ersatzpflege kann für 
die Kurzzeitpflege genutzt wer-

den. Andersherum können bis zu 
50 Prozent des Kurzzeitpflegebe-
trags als Ersatzpflege verwendet 
werden.
„Davon profitieren vor allem die-
jenigen, die ihren Anspruch auf 
Kurzzeitpflege bisher nie nutzen 
konnten, weil ein Betreuungs-
platz in einer geeigneten Ein-
richtung in der Nähe fehlt“, er-
klärt Wolfgang Flemming, Fach-
bereichsleiter und Pflegeexper-
te bei der TK. „Zudem organi-
sieren viele pflegende Angehöri-
ge die Betreuung in den eigenen 
vier Wänden, gerade weil ihr An-
gehöriger in der gewohnten Um-
gebung bleiben möchte. Insbe-
sondere bei einer Demenzerkran-
kung, können sich ein Ortswech-
sel und ein anderer Tagesablauf 
ungünstig auswirken.“
Quelle: TK
Foto: Huskyherz / pixelio.de

Hände weg von Billigwel-
pen aus dem Internet!
Die BTK warnt erneut vor Ge-
fahren beim Kauf von „Billig-
welpen“
Berlin. Es waren erschütternde 
Bilder, die in der Reportage 
„Schnelles Geld mit jungen Hun-
den“ von Manfred Karremann 
in die deutschen Wohnzimmer 
flimmerten. Von Tierfreunden 
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war die Rede, die im Internet und 
mit Blick auf den Geldbeutel ihr 
Herz an goldige Hundewelpen 
verloren haben. Von Welpen, die 
kurz darauf lebensgefährlich er-
krankten und durch die Erre-
ger, die sie in sich trugen, zu ei-
ner Gefahr für ihre neuen Be-
sitzer wurden. Von skrupellosen 
und vor allem trickreichen Tier-
händlern, die Welpen begehrter 
Rassen, ausgestattet mit gefälsch-
ten Papieren, tausende Kilome-
ter durch Europa karren, um sie 
in Deutschland unter dem Deck-
mantel der Seriosität zu verscher-
beln ... 
„Wenn solche Bilder gesendet 
werden, ist der Aufschrei, das 
Entsetzen immer groß. Dabei 
sollte es eigentlich selbstverständ-
lich für Tierfreunde sein, dass die 
Verantwortung für ein Lebewe-
sen, das man im Durchschnitt 
zwölf Jahre hat, schon beim Kauf 
anfängt! Und so ein Wesen, wenn 
es denn aus einer verantwor-
tungsvollen Zucht stammt, hat 
eben seinen Preis“, erklärt Prof. 

Dr. Theo Mantel, Präsident der 
Bundestierärztekammer.
Besonders die momentan so be-
liebten Rassen wie Möpse, Fran-
zösische Bulldoggen, Chihuahuas 
oder andere Zwergrassen garan-
tieren den illegalen Hundever-
mehrern und -händlern vor allem 
aus Osteuropa ein lukratives Ge-
schäft. Der Handel mit Billig-
welpen floriert im Internet, die 
Ebay-Kleinanzeigen sind voll mit 
Fotos herzerweichender Welpen. 
Mantel: „Wer hier ein Schnäpp-
chen wittert, bekommt schnell 
die Rechnung präsentiert: Die 
Welpen sind – trotz offeriertem 
Impfausweis und Mikrochip – 
in der Regel nicht ausreichend 
geimpft, tragen virale und bakte-
rielle Erreger oder Giardien, ein-
zellige Darmparasiten, in sich, 
die auch für den Menschen ge-
fährlich sind.“ 
Ein weiteres Problem: Welpen un-
ter 15 Wochen, die sich ja am be-
sten verkaufen lassen, sind noch 
nicht gegen Tollwut geimpft. Im 
schlimmsten Falle kann so die 

auch für Menschen stets tödliche 
Zoonose nach Deutschland im-
portiert werden. 
Neben den Tierarztkosten, die 
oft das Vielfache des Kaufpreises 
übersteigen, besteht also bei sol-
chen Welpen immer die Ge-
fahr, dass sie Erkrankungen beim 
Menschen auslösen können. 

Die Bundestierärztekammer 
rät darum:
- Ein gesunder und gut auf-
gezogener Welpe hat seinen 
Preis: Billige Welpen, die meist 
über Internetportale angebo-
ten werden, stammen häufig aus 
Vermehrungs“zuchten“ im In- 
und Ausland. Die Tiere werden 
in schmuddeligen Verschlägen 
auf engstem Raum gehalten, viel 
zu früh von der Mutter getrennt, 
sind dadurch oft verhaltensge-
stört, vom Transport geschwächt 
und in der Regel weder geimpft 
noch entwurmt! 
- Mitleid darf nie ein Argument 
sein, einen Welpen zu nehmen: 
Wenn die Umstände des Verkaufs 
verdächtig erscheinen, das Veteri-
näramt und/oder die Polizei alar-
mieren. Jeder verkaufte Welpe 
ist ein gutes Argument, weiteren 
Nachschub zu produzieren!
- Wenn es kein Hund aus dem 
Tierheim sein soll: Einen Ras-
sehund-Welpen nur bei einem 
seriösen Züchter kaufen! Dort 
kann man sich die Haltungsbe-
dingungen anschauen, sieht die 
Mutter und die Geschwister, 
kann den Welpen in Ruhe aus-
wählen und hat die Gewähr, dass 
er gut aufgezogen und gesund ist.

Quelle: Bundestierärztekammer e.V.
Fotos: R. Stuckenberg / textdoc
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Von den deutschlandweit 7,5 
Millionen Menschen mit einer 
Behinderung sind zwei Prozent 
minderjährig und 22 Prozent 
zwischen 18 und 55 Jahre alt. 
Das sind 1,8 Millionen Men-
schen, die in jungen Jahren mit 
einer Behinderung klar kommen 
müssen. Genau wie jedem ande-
ren Menschen auch, steht ihnen 
das Recht auf freie Entfaltung 
und Eigenständigkeit im Rah-
men ihrer Möglichkeiten zu.
Wer Kinder hat, möchte sie ge-
sund aufwachsen sehen, sie zu 
selbständigen, glücklichen Men-
schen erziehen, die früh in der 
Lage sind, ihr Leben selbst zu 
meistern, eigenständig zu leben 
und ihrerseits eine Familie zu 

gründen. Einfacher gesagt, dies 
ist der Lauf der Dinge, man zieht 
sie groß, um sie dann loszulassen, 
bestenfalls mit dem sicheren Ge-
fühl, sie kommen zurecht. Oft 
genug aber mit Sorge und Äng-
sten verbunden und stets mit 
dem Gedanken, dass man nicht 
immer für sie da sein kann. 
Anders ist das bei Kindern, die 
mit einer erheblichen Behinde-
rung leben müssen. Oft blei-
ben sie bei ihren Eltern, bis die-
se nicht mehr für sie da sein kön-
nen. Dann im fortgeschrittenen 
Alter sein Zuhause zu verlieren 
und sich an ein Heim oder eine 
Wohneinrichtung gewöhnen zu 
müssen, ist sicher nicht einfach. 
„Aber auch als junger Mensch 
in eine Einrichtung zu gehen, 
um dann dort mit eventuell we-
sentlich älteren, fremden Men-
schen zu leben ist nicht erstre-
benswert, sollte dann auch noch 
die Chemie nicht stimmen, wird 
niemand glücklich“, weiß Astrid 
Wolowski. Sie ist die Vorsitzende 
des Fördervereins LebensTraum 
– LebensRaum e.V. in Mönchen-

gladbach, ge-
gründet 2014 
von Eltern jun-

ger Menschen mit geistiger und/
oder körperlicher Behinderung. 
Sie hatten die Idee, ihre acht 
mittlerweile 18 bis 26 Jahre al-
ten Kinder zusammen wohnen 
zu lassen. 
Und so entsteht derzeit in 
Mönchengladbach-Holt ein 
Wohnkomplex mit individu-
ellen Wohneinheiten sowie Ge-
meinschaftsräumlichkeiten, der 
eine Alternative zu bereits exi-
stierenden Einrichtungen und 
Wohngruppen darstellt. Finan-
ziert wird das Projekt aus pri-
vaten Mitteln und Spenden.
Astrid Wolowski ist Mutter ei-
ner der zukünftigen Bewohne-
rinnen des alternativen Wohn-
projektes für Menschen mit gei-
stiger und körperlicher Behinde-
rung. „Ein Platz in diesem Haus 
ist wie ein Sechser im Lotto“, sagt 
Astrid Wolowski, denn die jun-
gen Menschen kennen sich schon 
lange, die Eltern sind miteinan-
der befreundet, bereits seit Jahren 
trifft man sich regelmäßig, feiert 
miteinander und geht Freizeitak-
tivitäten nach. Getreu dem Mot-
to: „Wer will, findet Wege“ wur-
de der Lebenstraum vom Lebens-
raum für die eigenen Kinder ver-

LebensTraum LebensRaum – ein alternatives Wohnprojekt 
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wirklicht. Die Bauherrenschaft 
und die Baukosten hat ein El-
ternpaar des Fördervereins über-
nommen. Auch ihre Tochter soll 
dort ein Zuhause mit Freunden 
ihres Alters finden. 
Doch vieles will berücksichti-
gt sein, etwa die Schwierigkeit 
des Loslassens, des Vertrauens in 
Fremde, die sich zukünftig um 
die jungen Menschen kümmern 
werden. Werden sie genauso in-
tensiv auf das Kind eingehen, wie 
es die Eltern immer getan haben? 
Aber die positiven Faktoren über-
wiegen und das Wissen, dass die 
jungen Menschen Hilfe zur Be-
wältigung ihrer Lebenssituation 
und zum Ausbau ihrer Fähigkei-
ten erhalten werden, erleichtert 
ihre Entscheidung. 
Astrid Wolowski schildert, dass 
eine „Art Startsyndrom“ beste-
he, Angst vor Veränderung und 
dem Neuen seitens der Jugend-
lichen, die teilweise sehr an ih-
rer bisherigen Umgebung hän-
gen. „Sie müssen ein wenig zu ih-
rem Glück gestupst werden, aber 
sie wissen, dass ihr Zuhause im-
mer da ist, angedacht sind auch 
Wochenendbesuche, wir wollen 
sie ja nicht loswerden, sie sol-
len einfach nur, wie jeder junge 

Mensch, selbstbestimmt leben 
können“, ergänzt sie und fügt 
hinzu: „Natürlich werden viele 
Besuche stattfinden, da sich alle 
gut kennen, hat man auch ein 
Auge auf die Mitbewohner des 
eigenen Kindes und schaut über 
den eigenen Tellerrand hinaus. 
Wir Eltern stehen ja in Kontakt 
und wissen, dass wir uns auf die 
anderen verlassen können.“
Die Wohnlandschaft besteht aus 
acht etwa 30 qm großen Appar-
tements mit Badezimmer, einer 
großen Gemeinschaftsküche, 
Sozialräumen, einem Betreuer-
zimmer und einem Pflegebad. 
Geplant sind zwei Betreuungs-
mitarbeiter und eine Nachtwa-
che, die genaue Anzahl wird sich 
gegebenenfalls noch ändern. 
Astrid Wolowski sieht der Zu-
kunft optimistisch entgegen, 
sagt, dass alles schon klappen 
wird und wie bei allen anderen 
Menschen sei der Weg in die 
Selbständigkeit Learning by Do-
ing. Die jungen Erwachsenen 
sollen ein gemütliches Daheim 
bekommen, in dem sie sich zu 
Hause und familiär aufgeho-
ben fühlen können. „Allerdings 
bedeutet das auch, dass wir die 
Zimmer möglichst genauso ein-

richten müssen wie im Eltern-
haus, am liebsten wäre allen eine 
Eins-zu-Eins-Kopie des Zuhau-
ses“, erklärt sie.
Der Rohbau steht mittlerwei-
le und wird fertiggestellt, doch 
der Einzug wurde auf das Früh-
jahr 2016 verlegt, in der Weih-
nachtszeit umzuziehen, ist ver-
ständlicherweise unpassend. Au-
ßerdem sind noch einige Hür-
den zu nehmen, da die Ein-
richtung noch nicht komplett 
ist und man diesbezüglich auf 
Sach- oder Finanzspenden hof-
fen muss. 
Für eine barrierefreie Küche, ein 
Wohnzimmer, einen Gemein-
schaftstisch, Elektrogroßge-
räte sowie ein rollstuhlgerechtes 
Fahrzeug sollten sich doch ent-
sprechende Unternehmen oder 
Sponsoren in Mönchengladbach 
finden, die das Projekt unter-
stützen.
Weitere Informationen zum 
Projekt und zum Förderverein 
sind unter www.lebenstraum-le-
bensraum.com zu finden.        bs

Spendenkonto:
Volksbank Mönchengladbach
IBAN: DE 66310 605170 11415 6019
BIC: GENODED1MRB                                              
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Bundeskabinett verabschiedet 
Entwurf des Pflegestärkungsge-
setzes II
Das Bundeskabinett hat den 
Entwurf des Zweiten Pflegestär-
kungsgesetzes (PSG II) beschlos-
sen. Mit diesem Gesetz wird der 
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 
in die Praxis umgesetzt. Das Ge-
setz soll am 1. Januar 2016 in 
Kraft treten. Das neue Begut-
achtungsverfahren und die Um-
stellung der Leistungsbeträge der 
Pflegeversicherung sollen zum 1. 
Januar 2017 wirksam werden. 
Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe: „Der neue Pflege-
bedürftigkeitsbegriff wird jetzt 
endlich Wirklichkeit. Diese Re-
form nutzt allen – den Pflegebe-
dürftigen, ihren Angehörigen und 
unseren Pflegekräften – denn der 
tatsächliche Unterstützungsbe-
darf wird besser erfasst. Über die 
Leistungshöhe entscheidet künf-
tig, was jemand noch selbst kann 
und wo sie oder er Unterstützung 
braucht – unabhängig davon, ob 
jemand an einer Demenz oder 
körperlichen Einschränkung lei-
det. Alle Pflegebedürftigen erhal-
ten damit gleichberechtigt Zu-
gang zu den Leistungen der Pfle-
geversicherung. Und wir begin-
nen mit der Unterstützung deut-
lich früher – zum Beispiel, wenn 
eine Dusche altersgerecht umge-
baut werden muss oder Hilfe im 
Haushalt benötigt wird. Mittel-
fristig könnten dadurch bis zu 
500.000 Menschen zusätzlich 
Unterstützung erhalten. Außer-
dem entlasten wir pflegende An-

gehörige und sorgen dafür, dass 
sie in der Renten- und Arbeits-
losenversicherung besser abgesi-
chert sind.“ 
Bereits Anfang 2015 wurde mit 
dem Ersten Pflegestärkungsge-
setz die Unterstützung für Pfle-
gebedürftige und ihre Angehö-
rigen spürbar ausgeweitet. Mit 
dem Zweiten Pflegestärkungsge-
setz folgen nun weitere Verbes-
serungen. Insgesamt stehen ab 
2017 jährlich fünf Milliarden 
Euro zusätzlich für die Pflege zur 
Verfügung. Außerdem wird die 
gesetzlich vorgeschriebene Dyna-
misierung der Leistungen um ein 
Jahr auf 2017 vorgezogen. Damit 
stehen bereits 2017 weitere rund 
1,2 Milliarden Euro für die Leis-
tungen der Pflegeversicherung 
zur Verfügung. Die finanzielle 
Situation der Pflegeversicherung 
macht es möglich, die Beitrags-
sätze bis in das Jahr 2022 stabil zu 
halten. Das sind zwei Jahre mehr 
als bislang angenommen. 
Das neue Leistungsrecht setzt das 
Ziel des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs, Hilfen zum Erhalt 
der Selbständigkeit und der ver-
bliebenen Fähigkeiten bereitzu-
stellen, systematisch um. Fünf für 
alle Pflegebedürftigen einheitlich 
geltende Pflegegrade ersetzen das 
bisherige System der drei Pfle-
gestufen und der zusätzlichen 
Feststellung von erheblich ein-
geschränkter Alltagskompetenz 
(insbesondere Demenz). Die bis-
herigen Leistungen für Menschen 
mit erheblich eingeschränk-
ter Alltagskompetenz werden in 

das reguläre Leistungsrecht inte-
griert. Alle Pflegebedürftigen er-
halten damit gleichberechtigten 
Zugang zu den Leistungen der 
Pflegeversicherung. 
Die fünf Pflegegrade
In Zukunft werden körperliche, 
geistige und psychische Ein-
schränkungen gleichermaßen er-
fasst und in die Einstufung ein-
bezogen. Mit der Begutachtung 
wird der Grad der Selbstständig-
keit in sechs verschiedenen Be-
reichen gemessen und – mit un-
terschiedlicher Gewichtung – zu 
einer Gesamtbewertung zusam-
mengeführt. Daraus ergibt sich 
die Einstufung in einen Pflege-
grad. Die sechs Bereiche sind:
1. Mobilität
2. Kognitive und kommunikative 
Fähigkeiten
3. Verhaltensweisen und psy-
chische Problemlagen
4. Selbstversorgung
5. Bewältigung von und selbst-
ständiger Umgang mit krank-
heits- oder therapiebedingten 
Anforderungen und Belastungen
6. Gestaltung des Alltagslebens 
und sozialer Kontakte
Mehr Unterstützung für Pflege-
bedürftige
Die Unterstützung setzt künf-
tig deutlich früher an. In Pfle-
gegrad 1 werden Menschen ein-
gestuft, die noch keinen erheb-
lichen Unterstützungsbedarf ha-
ben, aber zum Beispiel eine Pfle-
geberatung, eine Anpassung des 
Wohnumfeldes oder Leistungen 
der allgemeinen Betreuung be-
nötigen. Somit wird der Kreis der 

Gröhe: Mehr Hilfe für Pflegebedürftige 
und ihre Angehörigen
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<>           Krankenpflege
<>           Altenpflege
<>           Kinderkrankenpflege
<>           Betreuung
<>           Nachtwache
<>           24 Stunden Versorgung
<>           24 Stunden Notdienst
<>               Hauswirtschaft
<>           Menüservice
<>           Hausnotruf
<>           Einkaufsdienst
<>           Seniorenurlaub
<>           Betreutes Wohnen

pflege plus®
Pflegedienst und mehr...

Dahlener Str. 119-125
41239 Mönchengladbach
Telefon: 02166 / 130980

Beratungsstellen:

Dahlener Str. 119-125
41239 Mönchengladbach
Telefon: 02166 / 130980

Gasstr. 14
41751 Viersen - Dülken
Telefon: 02162 / 571844

Unsere Pflege - Ihr Plus

Menschen, die erstmals Leistun-
gen der Pflegeversicherung be-
kommen, deutlich erweitert. In 
den kommenden Jahren wird mit 
zusätzlich 500.000 Anspruchsbe-
rechtigten gerechnet. 
In der vollstationären Pflege 
kommt es für die Betroffenen 

nicht auf die Höhe der Leistungs-
beträge an, sondern auf die Höhe 
des Eigenanteils, der aus eige-
ner Tasche bezahlt werden muss. 
Dieser Eigenanteil steigt bisher 
mit der Einstufung in eine hö-
here Pflegestufe. Künftig wird 
der pflegebedingte Eigenanteil 
mit zunehmender Pflegebedürf-
tigkeit nicht mehr ansteigen. 
Dadurch werden viele Pflegebe-
dürftige entlastet. Alle Pflegebe-
dürftigen der Pflegegrade 2 bis 
5 bezahlen in einem Pflegeheim 
den gleichen pflegebedingten 
Eigenanteil. Dieser unterschei-
det sich zwischen den Pflege-
heimen. Im Bundesdurchschnitt 
wird der pflegebedingte Eigenan-
teil im Jahr 2017 voraussichtlich 
bei rund 580 Euro liegen. Hin-
zu kommen für die Pflegebedürf-
tigen Kosten für Verpflegung, 
Unterkunft und Investitionen. 
Auch diese unterscheiden sich 
von Pflegeheim zu Pflegeheim. 
Überleitung bereits Pflegebe-
dürftiger
Wer bereits Leistungen der Pfle-
geversicherung bezieht, wird per 
Gesetz automatisch in das neue 
System übergeleitet. Niemand

 

muss einen neuen Antrag auf Be-
gutachtung stellen. So wird für 
die Betroffenen unnötiger zusätz-
licher Aufwand vermieden. Da-
bei gilt: Alle, die bereits Leistun-
gen von der Pflegeversicherung 
erhalten, erhalten diese auch wei-
terhin mindestens in gleichem 

Umfang, die allermeisten erhal-
ten sogar deutlich mehr. 
Konkret gilt die Formel: Men-
schen mit ausschließlich körper-
lichen Einschränkungen werden 
automatisch in den nächst hö-
heren Pflegegrad übergeleitet. 
(Bsp.: Pflegestufe I wird in Pfle-
gegrad 2, Pflegestufe III wird in 
Pflegegrad 4 übergeleitet). Men-
schen mit geistigen Einschrän-
kungen kommen automatisch 
in den übernächsten Pflegegrad. 
(Bsp.: Pflegestufe 0 wird in Pfle-
gegrad 2, Pflegestufe II mit ein-
geschränkter Alltagskompetenz 
wird in Pflegegrad 4 übergelei-
tet.) 
Weitere neue Regelungen
- In stationären Pflegeeinrich-
tungen hat künftig jeder Versi-
cherte Anspruch auf zusätzliche 
Betreuungsangebote. Die Ein-
richtungen müssen mit den Pfle-
gekassen entsprechende Verein-
barungen schließen und zusätz-
liche Betreuungskräfte einstellen.
- Das Pflegestärkungsgesetz II 
stärkt den Grundsatz „Reha vor 
Pflege“. Durch Rehabilitations-
leistungen kann der Eintritt von 
Pflegebedürftigkeit verhindert
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schuss und damit zu einem effi-
zienten Verhandlungs- und Ent-
scheidungsgremium umgebildet. 
Der Ausschuss muss in gesetzlich 
vorgegebenen Fristen und unter-
stützt von einer qualifizierten Ge-
schäftsstelle ein neues Verfahren 
der Qualitätsprüfung vereinba-
ren und dabei insbesondere Indi-
katoren zur Messung von Ergeb-
nisqualität berücksichtigen. Zu-
dem soll das Verfahren zur Dar-
stellung der Qualität (sog. Pflege-
TÜV) grundlegend überarbeitet 
werden. Die Selbstverwaltung er-
hält den Auftrag, ein Konzept für 
die Qualitätssicherung in neuen 
Wohnformen, z. B. ambulant be-
treuten Wohngruppen, zu erar-
beiten.
- Das Gesetz stärkt die fachlichen 
Grundlagen der Arbeit in der 
Pflege und fördert die Erarbei-
tung neuer Konzepte in den Ein-
richtungen. Der neue Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff muss zum An-
lass genommen werden, die Per-
sonalausstattung zu überprüfen 
und an den Bedarf anzupassen. 
Sowohl die Verantwortlichen auf 
Landesebene als auch die Pflege-
einrichtungen vor Ort sind hier 
gefordert. Zudem wird die Pfle-
ge-Selbstverwaltung erstmals ge-
setzlich verpflichtet, ein wissen-
schaftlich fundiertes Personalbe-
messungssystem zu entwickeln 
und zu erproben.
- Um die Einführung des neu-
en Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
und die damit verbundenen Lei-
stungsverbesserungen zu finan-
zieren, steigt der Beitragssatz der 
Pflegeversicherung zum 1. Januar 
2017 um 0,2 Prozentpunkte auf 
2,55 bzw. 2,8 Prozent für Kinder-
lose.
Quelle: BMG

oder hinausgezögert werden. 
Deshalb wird der Medizinische 
Dienst zur Anwendung eines 
bundesweit einheitlichen, struk-
turierten Verfahrens für die Re-
habilitationsempfehlungen ver-
pflichtet.
- Pflegepersonen, z.B. pflegende 
Angehörige, werden in der Ren-
ten- und Arbeitslosenversiche-
rung besser abgesichert: Künf-
tig zahlt die Pflegeversicherung 
Rentenbeiträge für alle Pflegeper-
sonen, die einen Pflegebedürf-
tigen im Pflegegrad 2 bis 5 min-
destens zehn Stunden wöchent-
lich, verteilt auf mindestens zwei-
Tage, zu Hause pflegen. Die Ren-
tenbeiträge steigen mit zuneh-
mender Pflegebedürftigkeit. Wer 
einen Angehörigen mit außeror-
dentlich hohem Unterstützungs-
bedarf (Pflegegrad 5) pflegt, er-
hält um 25 Prozent höhere Ren-
tenbeiträge als bisher. Außerdem 
werden mehr Menschen unter- 
stützt. Denn auch Angehörige, 
die einen ausschließlich demenz-
kranken Pflegebedürftigen be-
treuen, werden über die Renten-
versicherung abgesichert. Auch 
der Versicherungsschutz in der 
Arbeitslosenversicherung wird 
verbessert. Für Pflegepersonen, 
die aus dem Beruf aussteigen, 
umsich um pflegebedürftige An-
gehörige zu kümmern, bezahlt 
die Pflegeversicherung künftig 
die Beiträge zur Arbeitslosenver-
sicherung für die gesamte Dau-
er der Pflegetätigkeit. Die Pflege-
personen haben damit Anspruch 
auf Arbeitslosengeld und Leis-
tungen der aktiven Arbeitsförde-
rung, falls ein nahtloser Einstieg 
in eine Beschäftigung nach Ende 
der Pflegetätigkeit nicht gelingt. 
Gleiches gilt für Personen, die 

für die Pflege den Leistungsbezug 
aus der Arbeitslosenversicherung 
unterbrechen.
- Die gesetzlichen Regelungen 
zur Information und Beratung 
werden neu strukturiert und aus-
geweitet und die Beratung selbst 
wird qualitativ verbessert. Die 
Pflegekassen müssen künftig ko-
stenlose Pflegekurse für Angehö-
rige und ehrenamtliche Pflege-
personen anbieten. Darüber hi-
naus soll die Zusammenarbeit 
der Pflegeberatung mit weiteren 
Beratungsstellen vor Ort – z.B. 
der Kommunen – durch verbind-
liche Landesrahmenverträge ver-
bessert werden. 
- Der Entwurf enthält zudem Än-
derungen zur Verwaltungsverein-
fachung und Entlastung der Ver-
sicherten und Pflegebedürftigen 
von Bürokratie. So soll das Gut-
achten des Medizinischen Diens-
tes zur Einstufung in einen Pfle-
gegrad künftig den Betroffenen 
automatisch, also ohne bislang 
erforderliche Antragstellung zu-
gehen (Widerspruch möglich). 
Zudem ist vorgesehen, dass bei 
Einwilligung der Betroffenen 
die Empfehlungen des Medizi-
nischen Dienstes zur Hilfsmittel- 
bzw. Pflegehilfsmittelversorgung 
von den Pflegekassen künftig 
gleich als Antrag zu werten sind 
und fachlich durch die Pflege- 
bzw. Krankenkasse in der Regel 
nicht erneut überprüft werden.
- Die Regelungen zur Qualitäts-
sicherung, -prüfung und -dar-
stellung werden grundlegend 
überarbeitet und die Entschei-
dungsstrukturen der Selbstver-
waltung in diesem Bereich ge-
strafft. Die Schiedsstelle Quali-
tätssicherung nach § 113b SGB 
XI wird zu einem Qualitätsaus-
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Pflegeversicherung:
Die Pflegeversicherung wur-
de zur finanziellen Vorsorge für 
das Risiko der Pflegebedürftig-
keit eingeführt. Hierzulande sind 
alle krankenversicherungspflich-
tigen Personen pflegeversichert. 
Träger der Pflegeversicherung 
sind die Pflegekassen, die orga-
nisatorisch zu den gesetzlichen 
Krankenkassen gehören.

Pflegebedürftigkeit:
Pflegebedürftig ist, wer einer kör-
perlichen, geistigen oder see-
lischen Krankheit oder Behin-
derung wegen, in Bezug auf die 
gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen 
des täglichen Lebens, für min-
destens sechs Monate in erheb-
lichem oder höherem Maße der 
Hilfe bedarf.
Der jeweilige Grad der Pflege-
bedürftigkeit wird in Pflegestu-
fen von 0 bis 3 (H) festgelegt. 
Basis stellt hier der tägliche Zeit-
aufwand für Grundpflege und 
hauswirtschaftliche Versor-
gung dar.
Grundpflege umfasst pflege-
rische Hilfen aus den Bereichen 
„Körperpflege, Ernährung und 

Mobilität“, hauswirtschaftliche 
Versorgung betrifft das Wohnum-
feld.
Behandlungspflege umfasst 
alle vom Arzt zu verordnenden 
Pflegeleistungen. Diese werden 
von den Krankenkassen getra-
gen.

Beantragung Pflegestufe:
Telefonisch oder online bei der 
zuständigen Pflegekasse (Kran-
kenkasse) ein Antragsformular 
anfordern. Dieser Pflegeantrag 
enthält Fragen zur Person so-
wie Fragen nach dem Hilfebe-
darf (Körperpflege, Ernährung, 
Bewegung). Diesen ausfüllen, 
unterschreiben, zurücksenden. 
Ggf. Arzt, Pflegedienst, Betreuer 
o.ä. beratend hinzuziehen.
Die Pflegekasse beauftragt den 
Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) mit der 
Prüfung der Pflegebedürftigkeit. 
Ein Begutachtungstermin wird 
vereinbart. 
Der Gutachter des MDK erfasst 
die Aufwendungen für das Ver-
richten der Pflege im Fall des 
Pflegebedürftigen und legt in 
einem Gutachten fest, welche 
Aufwendungen erforderlich bzw. 

anrechenbar sind. Die Pflege-
kasse stuft den Pflegebedürf-
tigen gemäß Gutachten in eine 
Pflegestufe ein. Der Bescheid 
geht dem Antragsteller zu.
Der zeitliche Pflegeaufwand 
muss mindestens 90 Minuten 
betragen, darin müssen minde-
stens 45 Minuten sog. Grundpfle-
ge enthalten sein. Vor dem Be-
gutachtungstermin empfiehlt es 
sich, zu notieren, was zur Spra-
che kommen soll. Es ist sinnvoll, 
über einen Zeitraum von minde-
stens 14 Tagen alle Pflegetätig-
keiten und die dafür benötigten 
Zeiten in einem Pflegetagebuch 
festzuhalten. Einige Kassen stel-
len diese zu Verfügung.
Man trifft die Wahl zwischen pri-
vater Pflege durch Angehörige 
oder einem Pflegedienst. Dieser 
erbringt sog. Sachleistungen, 
für die die Pflegekasse einen, im 
Vergleich zum Pflegegeld, hö-
heren Betrag monatlich zahlt. 
Auch eine Kombination von Pfle-
gegeld und Sachleistungen ist 
möglich. Sachleistungen können 
einzeln oder mittels einer Zeit-
pauschale beauftragt werden. Es 
wird die für den Patienten gün-
stigste Variante gewählt. 

Ambulante Pflege im Überblick
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Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen (PEA)
unterstützen Menschen, die auf-
grund demenzbedingter Fähig-
keitsstörungen, geistiger Behin-
derungen oder psychischer Er-
krankungen in ihrer Alltagskom-
petenz erheblich eingeschränkt 
sind. Die sogenannte PEA-Lei-
stung (persönlich eingeschränk-
te Alltagskompetenz) kann nach 
Feststellung der Notwendigkeit 
durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung (MDK), 
beantragt werden. Neu: Auch 
Pflegebedürftige ohne PEA haben 
Anspruch auf 104 Euro monatlich 
für sog. Entlastungsleistungen.

Pflegestufe 0 (PEA)
Pflegegeld: 123 Euro
Sachleistungen: bis 231 Euro 
PEA-Leistung: 104 bis 208 Euro 
Außerdem können bis zu 1.612 
Euro im Jahr für eine Ersatzpfle-
ge in Anspruch genommen wer-
den, wenn die Hauptpflegeper-
son ausfällt. 

Pflegestufe 1  
Erhebliche Pflegebedürftigkeit: 
90 Minuten Pflegezeit, davon 
mehr als 45 Minuten Grundpflege. 
Pflegegeld: 244 Euro 
mit PEA: 316 Euro
Sachleistung: 468 Euro 
mit PEA: 689 Euro
Entlastungsleistung: 104 Euro
PEA-Leistung: 104 bis 208 Euro

Pflegestufe 2  
Schwere Pflegebedürftigkeit:  
3 Stunden Pflegezeit, davon min-
destens 2 Stunden Grundpflege, 
dreimal täglich zu verschiedenen 
Tageszeiten. 
Pflegegeld: 458 Euro
mit PEA: 545 Euro
Sachleistung: 1.144 Euro 
mit PEA: 1.298 Euro
Entlastungsleistung: 104 Euro
PEA-Leistung: 104 bis 208 Euro

Pflegestufe 3  
Schwerste Pflegebedürftigkeit: 5 
Stunden Pflegezeit, davon min-
destens 4 Stunden Grundpflege 
rund um die Uhr.
Pflegegeld: 728 Euro 
Sachleistung: 1.612 Euro
Entlastungsleistung: 104 Euro
PEA-Leistung: 104 bis 208 Euro

Härtefall H
Eine der beiden Vorausset-
zungen muss erfüllt sein:
- Die Hilfe bei der Grundpflege 
umfasst mindestens 6 Stunden 
täglich, davon mindestens drei-
mal in der Nacht (zwischen 22 
und 6 Uhr)
- Die Grundpflege kann nachts 
nur von mehreren Pflegekräften 
zusammen erbracht werden.
Sachleistung: 1.995 Euro

Beratungsbesuche: 
Bei Bezug von Pflegegeld ist 
der regelmäßige Beratungsbe-
such eines zugelassenen Pfle-
gedienstes verpflichtend. Die-
ser stellt eine regelmäßige Hilfe-
stellung und pflegefachliche Un-
terstützung der Pflegepersonen 
dar und dient der Sicherung der 
Qualität häuslicher Pflege.
Pflegestufe 0, 1 und 2: hier 
besteht die Berechtigung, Bera-
tungsbesuche zweimal im Jahr 
(halbjährlich) in Anspruch zu 
nehmen.
Pflegestufe 3: viermal im Jahr 
(vierteljährlich)

Verhinderungspflege:
Wird jemand seit mehr als einem 
halben Jahr zu Hause gepflegt, 
besteht der Anspruch auf Verhin-
derungspflege, die zu Hause er-
folgt. Gründe für diesen Einsatz 
sind etwa Krankheit oder Urlaub 
der Pflegeperson. Wird die Ver-
hinderungspflege von bis zum 

zweiten Grad Verwandten über-
nommen, entspricht der Betrag 
dem Pflegegeld. Wird die Pfle-
ge von entfernten Angehörigen, 
Nachbarn oder einem professi-
onellen Pflegedienst (Sachlei-
stungen) übernommen, gilt für 
alle vier Pflegestufen, dass bis 
zu 1.612 Euro in Anspruch ge-
nommen werden können. 
Grundsätzlich besteht sowohl auf 
Verhinderungspflege als auch 
auf Kurzzeitpflege ein Anspruch 
und beide können einmal im Jahr 
unabhängig voneinander bean-
tragt werden. Der Zeitumfang 
wurde auf sechs Wochen (42 
Tage) erweitert. Es reicht aus, 
bei der zuständigen Pflegekas-
se einen Antrag auf Übernahme 
von Verhinderungspflege, auch 
„Ersatzpflege“ genannt, einzurei-
chen. Außerdem ist es möglich, 
den Bewilligungszeitraum aufzu-
teilen und Ersatzpflege beispiels-
weise an mehreren Wochenen-
den zu nutzen. Eine frühzeitige 
Beantragung empfiehlt sich, da-
mit die entsprechende Ersatz-
pflege pünktlich sichergestellt ist. 
Verhinderungspflege kann mit 
bis zu 50 % (806 Euro) des Lei-
stungsbetrages aus noch nicht 
genutzter Kurzzeitpflege erhöht 
werden auf maximal 150% (2418 
Euro).

Kurzzeitpflege:
Kurzzeitpflege ist ausschließ-
lich in stationären Pflegeeinrich-
tungen möglich, es gelten jedoch 
ähnliche Richtlinien bezüglich 
der Vorgehensweise und der Vo-
raussetzungen.
Die Höhe der Leistungen ist 
gleich. Der Bewilligungszeitraum 
nicht mehr. Hier besteht ein An-
spruch, auch für Pflegestufe 0, 
von bis zu vier Wochen kalen-
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derjährlich sowie erhöhte Leis-
tungen von bis zu 1.612 Euro. 
Künftig sind Betrag und Zeitraum 
verdoppelbar, indem nicht bean-
spruchte Verhinderungspflege 
genutzt wird.

Teilstationäre Pflege:
Ist eine häusliche Betreuung 
tagsüber oder nachts nicht im er-
forderlichen Maße möglich, trägt 
die Pflegekasse die Kosten für 
eine teilstationäre Einrichtung. 
Dies bietet Pflegebedürftigen die 
Möglichkeit, trotz eines erhöhten 
Pflegebedarfs weiterhin zu Hau-
se zu wohnen und sich im Rah-
men der Nacht- oder Tagespfle-
ge von professionellem Personal 
betreuen zu lassen. Auch für be-
rufstätige Angehörige stellt dies 
eine Entlastung dar.
Sachleistung teilstationär: 
Pflegestufe 0: 231 Euro
Pflegestufe 1: 689 Euro
Pflegestufe 2: 1.298 Euro 
Pflegestufe 3: 1.612 Euro
Leistungen der Tages- oder 
Nachtpflege können zusätzlich, 
neben Sachleistungen, Pflege-
geld sowie der Kombination aus 
beidem in Anspruch genom-
men sowie kombiniert werden. 
Der höchstmögliche Gesamtan-
spruch besteht aus dem 1,5-fa-
chen des für die jeweilige Pfle-
gestufe geltenden Pflegesachlei-
stungsbetrags.

Hilfsmittel:
Grundsätzlich unterschieden 
wird zwischen Hilfsmitteln und 
Pflegehilfsmitteln. Hilfsmittel wer-
den, soweit sie ärztlich verordnet 
wurden, bis zu einem bestimm-
ten Betrag von der Krankenkas-
se übernommen. Auskunft darü-
ber gibt das Hilfsmittelverzeich-
nis. Pflegehilfsmittel hingegen 

müssen nicht vom Arzt verordnet 
worden sein und werden von der 
Pflegekasse übernommen. Sie 
sind im Pflegehilfsmittelverzeich-
nis festgehalten.

Pflegehilfsmittel:
Kosten für Geräte und Sachmit-
tel, die zur häuslichen Pflege be-
nötigt werden, werden von der 
Pflegekasse übernommen, un-
abhängig von der Pflegestufe. 
Die Pflegekasse übernimmt die 
Kosten nur dann, wenn sie nicht 
von der Krankenkasse getragen 
werden.
Pflegehilfsmittel werden unter-
schieden in zum Verbrauch be-
stimmte und technische Pro-
dukte. Nicht jedes Hilfsmittel ist 
ein Pflegehilfsmittel. Als Richtli-
nie gilt, dass Pflegehilfsmittel zur 
Erleichterung der Pflege oder zur 
Linderung der Beschwerden des 
Pflegebedürftigen beitragen oder 
ihm eine selbstständigere Le-
bensführung ermöglichen müs-
sen. Gebrauchsgegenstände 
des täglichen Lebens sind keine 
Pflegehilfsmittel.
Technische Hilfsmittel kön-
nen zum Beispiel sein:
- Lagerungshilfen
- Pflegebetten
- Hausnotrufgeräte

Hilfsmittel, die zum Verbrauch 
bestimmt sind, sind z.B.
- Einmalhandschuhe
- Betteinlagen
- Desinfektionsmittel
Für technische Hilfen fällt eine 
Zuzahlung in Höhe von 10 %, 
höchstens aber 25 Euro an, die 
der Pflegebedürftige als Eigen-
anteil pro Hilfsmittel selbst zahlt.
Kosten für Verbrauchsprodukte 
werden  mit bis zu 40 Euro mo-
natlich erstattet.

Für alle Pflegestufen gilt:
Barrierefreier Wohnungsumbau 
wird von der Pflegekasse mit bis 
zu 4.000 Euro bezuschusst.

Hauskrankenpflegekurse:
Wer seinen Angehörigen zu Hau-
se pflegt, kann kostenlos an 
einem Pflegekurs der Pflege-
kasse teilnehmen. Diese Kurse 
werden von unterschiedlichen 
Einrichtungen, wie beispielswei-
se Wohlfahrtsverbänden, Pfle-
gediensten, Volkshochschulen 
oder Bildungsvereinen angebo-
ten. Die Kosten tragen die Pfle-
gekassen.
Man erhält praktische Anlei-
tungen und Informationen, um 
seine Fähigkeiten zu optimieren, 
aber auch Beratung und Unter-
stützung zu vielfältigen Themen. 
Außerdem bieten diese Kurse 
Möglichkeiten, sich mit anderen 
Betroffenen auszutauschen und 
Kontakte zu knüpfen.

Rentenversicherungspflicht 
für pflegende Angehörige:
Wird die Pflege durch eine nicht 
erwerbsmäßig tätige Pflegeper-
son ausgeübt, kann diese auf-
grund der Pflegetätigkeit renten-
versicherungspflichtig werden. In 
diesen Fällen leistet die zustän-
dige Pflegekasse Rentenversi-
cherungsbeiträge, welche die 
späteren Rentenansprüche er-
höhen. Die Beitragszahlung rich-
tet sich nach der Pflegestufe und 
dem Pflegeumfang.
Eine Rentenversicherungspflicht 
kommt zustande, wenn die Pfle-
geperson mindestens 14 Stun-
den in der Woche pflegt und kei-
ner Erwerbstätigkeit oder selb-
ständigen Tätigkeit von mehr als 
30 Stunden nachgeht.
Stand: November 2015 / ohne Gewähr
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Tel:     0 21 56 - 915 24 64

Mobil:  0 17 4 - 37 38 157

Probleme 
mit dem 
Computer?

Rufnummern der 
pflege plus® GmbH

Zentrale: 
0 21 66  13 09 80

Pflegebereitschaft
der pflege plus®
Notrufnummer

01 77  8 18 00 11

Apothekennotdienst
Mobiltelefon:

22 8 33
Festnetz:

0137 888 22 8 33

Polizei: 110

Feuerwehr: 112

Bitte machen Sie folgende An-
gaben 

Wer ruft an?
Nennen Sie Ihren Namen und die Te-
lefonnummer, unter der Sie erreichbar 
sind

Wo ist der Einsatzort?
Nennen Sie die Adresse und die Be-
sonderheiten bei der Zufahrt

Was ist passiert?
Beschreiben Sie mit kurzen Worten, 
was passiert ist

Wie viele Verletzte?
Nennen Sie die Anzahl der Verletzten 

Welcher Art sind die Verletzun-
gen?
Nennen Sie die Art der Verletzungen

Warten auf Rückfragen! - Nicht 
auflegen!
Erst wenn keine Fragen mehr offen 
sind, beendet die Feuerwehr das Ge-
spräch

Notruf unterwegs:

Handy 
in allen Mobilfunknetzen 112, ohne 
Vorwahl! 

auch ohne gültige Karte und ohne PIN-
Nummer 

Telefonzelle
112,  auch ohne Telefonkarte oder 
Geld

Giftnotruf Nordrhein-
Westfalen

02 28 / 1 92 40

Bitte machen Sie folgende An-
gaben 

Wer ruft an?
Nennen Sie Ihren Namen und die Te-
lefonnummer, unter der Sie erreichbar 
sind

Wem ist es passiert? 
Nennen Sie Alter und Gewicht des Be-
troffenen

Was wurde eingenommen? 
Geben Sie an, was eingenommen wur-

de: Medikament? Pflanze? Haushalts-
mittel? Drogen?

Wie viel wurde eingenommen? 
Geben Sie an, welche Menge einge-
nommen wurde

Wann ist es passiert? 
Sagen Sie, wann sich der Vorfall ereig-
net hat

Wie wurde es eingenommen? 
Sagen Sie, ob die Substanz getrunken/
gegessen oder eingeatmet wurde, be-
stand Hautkontakt?

Wie geht es dem Betroffenen 
jetzt? 
Beschreiben Sie den Zustand des Be-
troffenen: Ist er bewusstlos? Welche 
anderen Symptome?

Wo ist es passiert?
Sagen Sie, wo sich der Vorfall ereig-
net hat

Was wurde bereits unternom-
men? 
Geben Sie an, welche Maßnahmen Sie 
bereits vorgenommen haben

Warten auf Rückfragen! - Nicht 
auflegen!
Erst wenn keine Fragen mehr offen 
sind, beendet der Giftnotruf das Ge-
spräch.

Wichtig: 

Bewahren Sie die giftige Substanz, 
Pflanze oder Verpackung auf. 
Sollten Sie den Rat bekommen, eine 
Klinik aufzusuchen, bringen Sie alles in 
die Klinik mit. 

Telefonseelsorge 
08 00/ 11 10 11 1
08 00/ 11 10 22 2

Ärztlicher Notdienst
116117

Zahnärztlicher
Notdienst -MG-
0 21 61  1 00 98

Tierärztlicher
Notdienst -MG-
0 21 61   52 00 3


